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Zürich, den 19. Mai 1941.

An die Abonnenten der „Neuen Wege"!

Wie Sie bereits einer Preffemeldung entnehmen konnten, hat die
Preflekommiffion der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab
über die „Neuen Wege" mit fofortiger Wirkung die Vorzenfur verhängt.

Diefer Maßnahme ift bereits im Januar eine Verwarnung des Redaktors

durch den Preffechef des Territorialkommandos 6 vorausgegangen,
weil Herr Ragaz im Januarheft der „Neuen Wege" von einer „kata-
ftrophalen Wendung der italienifchen Dinge" fprach und insbefondere
in den Gefchehniffen in Abeffinien „ein gewaltiges und erfchütterndes
Stück vom Walten einer Gerechtigkeit" zu erkennen glaubte. Eine Be-
fchwerde des Redaktors gegen diefe Verwarnung ift von der Befchwerde-
kommiffion des Rechtsdienftes der Abteilung Preffe und Funkfprueh
im Armeeftab abgewiefen worden.

Im Anfchluß an diefe Verwarnung und den Entfeheid der Befchwerde-
kommiffion hat fodann das Infpektorat der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab der Poftverwaltung fchriftlich Auftrag gegeben,
die Zeitfchrift erft zu befördern, nachdem die Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab den Inhalt geprüft und die Weiterleitung der
Sendungen bewilligt habe. So wurde denn tatfächlich bereits feit dem
Februar eine Vorzenfur ausgeübt, was man indeffen weder der Redaktion

noch dem Verlag mitgeteilt hat, wovon wir vielmehr erft Mitte
April Kenntnis erhielten, als wir bei der Poftverwaltung wegen der
wiederholten mehrtägigen Verfpätung in der Beförderung der „Neuen
Wege" vorftellig wurden. Das Infpektorat der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab rechtfertigte die von uns als ungefetzlich
empfundene Maßnahme als eine „vorforgliche und proviforifche Maßnahme",
zu deren Anordnung es auf Grund des Bundesratsbefchluffes vom
31. Mai 1940 kompetent fei. Das Wefen einer folchen vorforglichen
Maßnahme liege im Proviforium, weshalb auch ein Rekursrecht gegen
eine folche Maßnahme nicht vorgefehen fei.

Nachdem es uns diefen Befcheid erteilt hatte, hat nun aber das

genannte Infpektorat, das vermutlich von der Gefetzmäßigkeit der über
uns praktifch ausgeübten Vorzenfur doch nicht fo ganz überzeugt war,
unfere Reklamation zum Anlaß genommen, der Preffekommiffion die
Vorzenfur auf unbeftimmte Zeit zu beantragen, um auf diefe Weife
nachträglich die Verfügung zu erwirken, auf deren Nichtbeftehen wir
unfere Reklamation gegründet hatten. Der Antrag des Infpektorates,

«



die feit dem Februar getroffene „vorforgliche und proviforifche
Maßnahme" durch einen definitiven Entfeheid der Preffekommiffion zu
erfetzen, führte dann zu dem Befchluß der Preffekommiffion vom
8. Mai, die „Neuen Wege" mit fofortiger Wirkung bis auf weiteres
unter Vorzenfur zu ftellen.

Aus diefem Werdegang geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß nicht
irgendein Verfloß des Redaktors gegen die beftehenden Preffevorfchrif-
ten zu der fchweren Maßregelung führte, fondern lediglich das Bedürfnis

des Infpektorates der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab,

die von uns angefochtene, auf Grund einer „vorforglichen
Maßnahme" ausgeübte proviforifche Vorzenfur nachträglich durch einen Ent-
fcheid der Preffekommiffion unterbauen und damit zugleich in eine
definitive umwandeln zu laffen. Auf diefe Weife wurde der „Verfloß"
gegen die beftehenden Preffevorfchriften, den der Redaktor im Januarheft

der „Neuen Wege" begangen hat und der damals durch eine

Verwarnung fowie durch die Androhung einer fchweren Maßnahme bei
weiteren Verftoßen geahndet wurde, ohne jede neue Veranlaffung im
Mai neuerdings beftraft, fo daß allo die damals nur angedrohte fchwere
Maßnahme nun tatfächlich verhängt wurde, trotzdem keine weiteren
Verftöße erfolgt find.

Diefen Sachverhalt, der auf die in der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab herrfchenden Rechtsbegriffe und das von diefer
offiziellen Stelle gehandhabte Rechtsgebaren ein etwas eigenartiges Licht
wirft, fucht die Preffekommifon dadurch zu verhüllen, daß fie die Fiktion
aufrecht erhält, als hätten neue Verftöße des Redaktors gegen die Preffe-
vorfchriften Anlaß zu der fchweren Maßnahme der Vorzenfur gegeben.
So ftellt die Preffekommiffion in der Begründung ihrer Verfügung feft,
daß trotz der Verwarnung durch den Preffechef des Territorialkommandos

6 „die Artikel in den ,Neuen Wegen' fich in den folgenden Heften,
die im Februar, März und April erfchienen find, nicht geändert hätten".
Daß der Redaktor auf Grund der Verwarnung durch den Preffechef
feine Gefinnung ändern und es insbefondere fortan unterlaffen würde,
im Gefchehen der Gegenwart wie in der Gefchichte überhaupt nach
einem Walten der Gerechtigkeit zu forfchen, das haben freilich auch wir
nie erwartet, — gleichwohl nimmt fich jene Feftftellung doch recht
merkwürdig aus angefichts der Tatfache, daß gerade jene drei von der
Preffekommiffion genannten Hefte bereits unter Vorzenfur durch das Infpektorat

der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab flanden und
erft für die Weiterleitung an die Abonnenten freigegeben wurden, nachdem

die genannte Stelle ihren Inhalt geprüft hatte. Sollten in diefen
Heften wirklich Verftöße gegen die Preffevorfchriften vorgekommen
fein, fo trüge ja auch das Infpektorat der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab die Mitverantwortung für diefelben!

Tatfächlich fällt es denn auch der Preffekommiffion fichtlich fchwer,
einen fehlbaren Tatbeftand fellzuftellen, mit dem fich die Verhängung



der Vorzenfur rechtfertigen ließe. In ihren Erwägungen redet fie
deshalb wiederholt ganz allgemein von der „Gefamt-Tendenz" der
Zeitfchrift, angefichts welcher fich eine Hervorhebung einzelner Zitate
erübrigen könnte. Wenn fie immerhin doch einige Stellen nennen wolle,
fo dürften diefelben „nur als Symptome für die vorfchriftswidrige Ge-
famteinftellung der Zeitfchrift und ihres Redaktors gelten". In ihrer
Verlegenheit weift die Preffekommiffion dann darauf hin — wohlver-
ftanden: in der Meinung, damit eine Verfehlung feftzuftellen, die die
fchwere Maßnahme der Vorzenfur begründen könnte! —, „daß in Heft 3
auf Seite 131 gefagt wird, es fei wahrfcheinlich, daß Amerikas volle
Hilfe noch rechtzeitig eintreffen werde, und es dürfte mit der ungeheuren

Macht, die fich derart heranwälze, die Entfcheidung des Krieges
fchon gefallen fein". Im Aprilhefl beanftandet die Preffekommiffion,
daß von einem „befonders dunkeln Schandfleck auf Frankreichs Ehre"
die Rede ifl — mit diefem tatfächlich fcharfen Ausdruck hat Herr Ragaz

feiner Empörung über die fchmähliche Auslieferung der früheren
deutfchen Reichsminifter Breitfeheid und Hilferding durch die Regierung

von Vichy Ausdruck gegeben —, und daß auf derfelben Seite 190
weiter unten „offenfichtlich Gerüchte wiedergegeben werden, die fich
der Nachprüfung durch die Redaktion entziehen mußten". Diefe letztere

Beanftandung nimmt fich um fo fonderbarer aus, als Ragaz lediglich
unter Quellenangabe einige Mitteilungen eines Augenzeugen aus der an-
gefehenen amerikanifchen Zeitfchrift „Nation" wiedergab; wenn aber
ein Redaktor nur folche Mitteilungen bringen dürfte — die offiziellen
Meldungen aus den verfchiedenen Kriegsländern inbegriffen —, die fich
feiner Nachprüfung nicht notwendig entziehen müßten, fo bliebe ihm
freilich kaum etwas anderes übrig, als auf jede Mitteilung zu verzichten!
Trotzdem die Preffekommiffion angefichts der Dürftigkeit ihrer
Erwägungen felber betont, folche Stellen dürften nur als „Symptome für die
vorfchriftswidrige Gefamteinftellung der Zeitfchrift" gelten, hält fie
gleichwohl — im Hinblick eben auf jene „Gefamt-Tendenz!" — eine
fchwere Maßnahme für angezeigt und es erfcheint ihr die Stellung unter

Vorzenfur auf unbeftimmte Zeit als angemeffen. Wir aber wollen
es ruhig den Abonnenten und Lefern überlaffen, fich ein Urteil über
diefes Vorgehen der Preffekommiffion der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab zu bilden, vermögen wir doch unfererfeits in einem
derartigen Rechtsgebaren nur ein „Symptom" jener immer mehr
hervortretenden „Gefamt-Tendenz" unferer Zeit zu erblicken, zu deren
Merkmalen zumal ein erfchreckender Rechtszerfall gehört.

Gegen die Verfügung der Preffekomiffion hat fowohl der Redaktor
wie der Präfident der Vereinigung „Freunde der Neuen Wege" eine
Befchwerde an die Eidgenöffifche Rekurskommiffion eingereicht, und es

bleibt vorderhand abzuwarten, was für ein Erfolg diefen Befchwerden
befchieden fein wird. Wenn die Erfahrungen, die wir vor Jahresfrift
mit dem Preffechef des Territorialkommandos 6 fowie mit dem „Rechts-



dienft" der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab gemacht
haben, uns auch nicht allzuviel erwarten laffen, fo wollen wir doch nicht
von vornherein die Hoffnung aufgeben, daß die Eidgenöffifche Rekurs-
kommiffion den Befchluß der Preffekommiffion angefichts der Willkürlichkeit

und Leichtfertigkeit des ganzen Verfahrens wieder aufheben
werde. Ebenfo bleibt abzuwarten, ob das Maiheft der „Neuen Wege",
das im Zeitpunkt der Verfügung bereits fertiggeftellt war, noch
freigegeben wird. Auf alle Fälle werden Sie mit einer Verfpätung in der
Zuftellung diefes Heftes rechnen muffen.

Was weiterhin mit den „Neuen Wegen" gefchehen wird, wenn unfer

Rekurs abgewiefen werden follte, ift im gegenwärtigen Moment noch
völlig ungewiß. Daß wir aber Herrn Ragaz nicht zumuten können, feine
Redaktionsarbeit unter eigentlicher Präventivkontrolle fortzufetzen und
es .auf diefe Weife jeweils von den Herren der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab abhängen zu laffen, wie weit er feiner
Ueberzeugung Ausdruck geben darf, das fcheint uns fchon jetzt gewiß zu fein.
Auch Sie felber, denen zwar die „Neuen Wege" gerade in diefen Zeiten
immer wieder wertvollfte Förderung und Stärkung geboten haben, würden

wohl lieber auf das weitere Erfcheinen der Zeitfchrift verzichten,
als fich diefes Erfcheinen um den Preis der mit der Maßnahme der
Vorzenfur verbundenen Entwürdigung erkaufen zu wollen. Sobald die beiden

Befchwerden ihre Erledigung erfahren haben werden, werden wir
die Vereinigung der Freunde der „Neuen Wege" zu einer Verfammlung
einberufen und es wird den Mitgliedern auf diefe Weife Gelegenheit
geboten werden, auch ihrerfeits mit uns über das weitere Vorgehen zu
beraten und zu befchließen.

Es tut uns außerordentlich leid, Ihnen folches berichten zu muffen.
Ganz abgefehen von dem fchweren Unrecht, das Herrn Ragaz, der fich
wie kaum ein anderer in diefen Zeiten für die Erhaltung einer wahren
Schweiz eingefetzt hat, mit diefer neuen Verfügung angetan wird, —
abgefehen auch von der empfindlichen Einbuße, die Sie felber bei einem
eventuellen Eingehen der „Neuen Wege" erleiden müßten, ift es uns
befonders fchmerzlich, folches in der Schweiz und von feiten einer
offiziellen fchweizerifchen Stelle erleben zu muffen. Der Befchluß der
Preffekommiffion ift leider fehr dazu angetan, die heutige Schweiz in
wefentlich anderem Lichte zu zeigen, als dies bei den verfchiedenen
Feiern ihres 6jojährigen Beftehens in Erfcheinung treten dürfte.

Für den Vorftand der Vereinigung „Freunde der Neuen Wege":

R. Lejeune.
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